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§ 8 
Abschlag auf Eigentumswohnungen 

 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, bei einem Verkauf einer Eigentumswohnung 
an eine Familie mit Kind und dem Vorliegen der entsprechenden Förder-
voraussetzungen des Siedlungswerks einen Abschlag vom Verkaufspreis in Höhe 
von 3.000€ je Kind zu gewähren. 
 
 

 
§ 9 

Wohngruppen 
 

Der Vorhabenträger verpflichtet sich, 1 Wohngruppe mit je ca. 5 Plätzen und einer 
Wohnfläche von ca. 180 m² Wohnfläche zu erstellen. Die 2. ursprünglich 
vorgesehene Wohngruppe entfällt in gegenseitigen Einverständnis zugunsten 
geförderter Mietwohnungen. 
 
 

 
§ 10 

Barrierefreiheit / Rollstuhlgerecht 
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich: 
1. zur barrierefreien Erschließung aller Wohnungen nach § 35 LBO (Ausnahme: 

Maisonette-Wohnungen und zwei weitere Wohnungen),  
2. 25% der Wohnungen als barrierefreie Wohnungen nach § 35, LBO zu erstellen 
3. zur barrierefreien Zugänglichkeit der Gemeinschaftsräume 
4. zur Umsetzung der DIN 18040, Teil 2, in den beiden Wohngruppen 

 
 
 

§ 11 
Wohnungsmix / Grundrissvariabilität 

 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, möglichst alle Wohnungsgrößen 
entsprechend den Anforderungen des Landeswohnraumförderungsprogrammes zu 
erstellen. 
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